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Forum
und toleranter wären. Sie sollten vermehrt
zurückdenken, wie es war, als sie noch jung
waren. Und ob man nicht die Fehler, die
damals begangen wurden, heute vermeiden
sollte.

Philipp, 15, Sekundarschüler

Die Erwachsenen glauben immer, sie könnten
alles. Ich finde auch, dass sie uns Jungen zu

wenig zutrauen. Und sie behaupten, wir hätten

keinen Anstand. Das stimmt nicht, oder
höchstens in Ausnahmefällen. Ich hoffe, dass

ich immer wissen werde, dass ich auch mal

jung war.
Daniel Meier
Redaktor der Jugendzeitschrift «DIALOG».

Auflehnung gegen das System. (Fotos:
Michael von Graffenried)
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Das neue Jugendförderungsgesetz
des Bundes

Manche soziologischen Untersuchungen über die Jugend der letzten Jahrzehnte kommen zum
Schluss, dass es den heutigen Jugendlichen an konkreten Möglichkeiten zur Übernahme von

gesellschaftlichen Verantwortungen fehlt, um sich von der Gleichgültigkeit und der Entmutigung

zu lösen, die eine harmonische Entwicklung jeder einzelnen Persönlichkeit stark behindern.

Zu dieser individuellen Selbstverwirklichung sind nämlich günstige Bedingungen in den

verschiedenen Lebenssphären notwendig; dazu gehören neben Familie, Schule, Arbeitsplatz
und Kirche auch die Jugendorganisationen, die aktive Jugendarbeit pflegen und fördern. In
diesem Sinne hat der Bund mit dem am 1. Januar 1991 in Kraft getretenen Bundesgesetz über

die Förderung der ausserschulischen Jugendarbeit (Jugendförderungsgesetz) eine wichtige
Grundlage für die nationale Jugendpolitik geschaffen.
Eigentlich unterstützt der Bund schon seit 1972 aufgrund von Richtlinien des Eidgenössischen
Departementes des Innern Aktivitäten im Rahmen der ausserschulischen Jugendarbeit. Die
Entstehung des Jugendförderungsgesetzes geht aufparlamentarische Vorstösse in Folge der
von der Eidgenössischen Kommission für Jugendfragen herausgegebenen Publikationen zu
den Jugendunruhen anfangs der 80er Jahre und auf das politische Engagement der
Jugendverbände zurück. Im Dezember 1987 wurde die Botschaft des Bundesrates mit dem Entwurf zu

einem Bundesgesetz über die Förderung der ausserschulischen Jugendarbeit dem Parlament
unterbreitet. Darin wurden die wichtigsten Begriffe und Inhalte der Jugendpolitik und der
Jugendarbeit aufnationaler Ebene festgehalten, wie z.B. die Definition der Kategorie «Jugend»,
die Ziele der Jugendpolitik, die Kompetenz des Bundes in diesem Bereich gegenüber den

Kantonen und den Gemeinden. Die darauffolgende parlamentarische Debatte war sehr umstritten,
insbesondere über den Jugendurlaub wurde heftig debattiert. Das Gesetz wurde schliesslich

am 6. Oktober 1989 vom Parlament gutgeheissen.
Das Jugendförderungsgesetz beinhaltet im wesentlichen zwei Themenbereiche: den Jugendurlaub

und die Unterstützung der ausserschulischen Jugendarbeit durch den Bund. Der
Jugendurlaub stellt die eigentliche Neuigkeit dar. Es handelt sich um eine im Obligationenrecht
verankerte Bestimmung, nach der Lehrlinge und jugendliche Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen

bis 30 Jahre in den Genuss eines unbezahlten Urlaubs von maximal 5 Arbeitstagen pro
Jahr kommen können, wenn sie in einer kulturellen oder sozialen Institution ehrenamtlich
tätig sind, z.B. als Leiter/innen von Gruppenveranstaltungen, Animatoren von Jugendtreffpunkten,

Jugend+Sport-Expert/innen, Teilnehmer/innen an Weiterbildungsveranstaltungen
für Leiter/innen und Betreuer/innen in der Jugendarbeit, usw. Diese privatrechtliche Bestimmung

scheint nach einer verständlicherweise zaghaften Einführungsphase bei den jungen
Arbeitnehmer/innen und den Arbeitgebern gut aufgenommen worden zu sein.

Im Rahmen der Unterstützung der ausserschulischen Jugendarbeit durch den Bund nennt das

Jugendförderungsgesetz grundsätzlich zweierlei Formen der Förderung, nämlich finanzielle
und nicht finanzielle Leistungen. Bei den letzteren handelt es sich um die Gratisabgabe
bundeseigener Druckerzeugnisse an alle vom Bundfinanziell unterstützten Jugendorganisationen
und um die kostenlose Ausleihe von Armee- und Sportmaterialien für Jugendleiter- und
Jugendleiterinnenausbildungskurse.
Ein Hauptanliegen der Jugendverbände bei der Diskussion um das Jugendförderungsgesetz
war immer die Gleichstellung der nichtsportlichen und sportlichen Jugendleiter- und
Jugendleiterinnenausbildung. Das Bundesamtfür Kultur hat diesem Anliegen Rechnung tragen können.

Ein kleinerer Teil des Kredites ist schliesslich für die projektbezogenen Finanzhilfen vorgesehen.

Damit werden nationale und internationale Projekte unterstützt, die nicht in den Rahmen
der gewöhnlichen Tätigkeiten einer Jugendorganisation fallen. Hier können neue Ideen und
Impulsefür die Jugendarbeit gefördert werden, wie z. B. Jugendtheateraustausche mit anderen
Ländern, Animationsprogramme zur literarischen und journalistischen Kreativität bei
Kindern und Jugendlichen, Teilnahme von Schweizer Jugendlichen an Hilfsaktionen in
Entwicklungsländern, usw.
Das neue Jugendförderungsgesetz bildet die Grundlage für eine fortschrittliche nationale
Jugendpolitik. Damit liegt die Schweiz im Vergleich zu den anderen europäischen Staaten an
vorderer Stelle. Es ist zu hoffen, dass das neue Gesetz als Modellfür ähnliche Gesetzgebungen
auf kantonaler und kommunaler Ebene dienen wird.

Mario Frasa, BA für Kultur, Jugendfragen
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